
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/1/28 96/01/0640
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 Veröffentlicht am 28.01.1998

Index

41/01 Sicherheitsrecht

Norm

WaffGG 1969 §2;

WaffGG 1969 §7;

WaffGG 1969 §8 Abs1;

Rechtssatz

Beim In-Anschlag-bringen einer Pistole handelt es sich, anders als bei Abgabe eines Warnschusses, um keine

ausdrückliche Androhung des Waffengebrauchs.
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